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Zustellungen werden nur an die 
 Bevollmächtigten erbeten

 

VOLLMACHT 
 
Hiermit wird den    
 

Rechtsanwälten  

Molsbach + Bürger 

Rechtsanwältin Bärbel Molsbach 
Rechtsanwalt  Michael Bürger LL.M. 

 
 

in Sachen                                                 *   gegen                                            *  
      
wegen                                                                                                                      *                           
 
Vollmacht erteilt 
 

 1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme 
von Widerklagen; 

 2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über 
Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen 
Versorgungsauskünften; 

 3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 
Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach 
§ 411 II StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- 
und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über 
die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; 

 4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere 
in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren 
Versicherer); 

 5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von 
einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) im Zusammenhang mit der oben unter „wegen ...“ 
genannten Angelegenheit. 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest 
und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, 
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren, Gesamtvollstreckungs-, Konkurs- und Vergleichsverfahren 
über das Vermögen des Gegners sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen 
zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen 
(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen, oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder 
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen 
und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von 
sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 

                      * den             *                                                     * 
Ort    Datum   Unterschrift 
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WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER 
 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag über die 
anwaltliche Beratung zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses. 

(Briefpost: Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Rechtsanwälte Molsbach +Bürger 
Wiener Straße 114-116, 01219 Dresden I Fax: 0351.4796161 I Mail: post@molsbach-buerger.de) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail), informieren. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Verhältnis zum Gesamtumfang der von uns zu erbringenden Dienstleistungen 
entspricht. 

Verlust des Widerrufsrechts 

Wenn Sie anwaltliche Hilfe sofort und vor dem Ablauf der 2-wöchigen Widerrufsfrist benötigen, 
können Sie unter Verlust Ihres Widerrufsrechts den sofortigen Beginn der Dienstleitungen verlangen. 

So belehrt, erklären Sie folgendes 

 Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass mit der beauftragten 

Dienstleistung sofort und bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen wird. Mir ist 

bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht verliere. 

 Eine Ausfertigung dieser Widerrufsbelehrung habe ich erhalten. 

 

 

 

                      * den             *                                                     * 
Ort    Datum   Unterschrift 

 


